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Europarecht

Aus dem internationalen Zivilprozeßrecht ist die Auswahl des 
für den Kläger günstigsten Gerichts unter dem Begriff des forum 
shopping bekannt. Aufgrund der Privatautonomie steht es dem 
Kläger frei, bei welchem von mehreren international zuständigen 
Gerichten er Klage erhebt, um sich der dortigen Zivilprozeßord-
nung und gegebenenfalls auch dem nationalen Recht zu unter-
werfen. Innerhalb der EU stellt sich aus anwaltlicher Sicht die 
Frage, ob auch im Steuerstrafrecht durch eine Selbstanzeige in 
einem anderen Mitgliedstaat ein geringeres Strafmaß erreicht 
werden kann.

1. Transnationale Geltung des Grundsatzes 
ne bis in idem

Das Verbot, einen Beschuldigten wegen einer bestimmten 
Tat doppelt zu bestrafen, gehört zum Kernbestand der Straf-
rechtsprinzipien aller rechtsstaatlich verfaßten Staaten. So 
ist auch in Deutschland der Grundsatz ne bis in idem durch 
die Verfassung 2 garantiert. Indessen bezieht sich dies, anders 
als beispielsweise in den Niederlanden3 und in Spanien 4, 
nur auf den innerstaatlichen Bereich.5 Berücksichtigung 
finden ausländische Urteile in Deutschland grundsätzlich 
nur im Wege der Anrechnung.6 Die gezielte Aufdeckung 
einer strafbaren Handlung durch den Verteidiger an die 
Strafverfolgungsbehörden eines anderen Staates ist logi-
scherweise nur insoweit sinnvoll, wie die dort erwartete, im 
Vergleich zum Heimatstaat mildere Bestrafung, endgültig 
ist. Innerhalb von 13 EG-Staaten7 sowie der Schengen-
 Vertragsstaaten8 wird allerdings mittels zweier fast wort-
gleicher Abkommen eine Anerkennung erreicht. Demzufol-
ge darf derjenige, der in einem Mitglied- bzw. Vertragstaat 
rechtskräftig abgeurteilt worden ist, in einem anderen Mit-
glied- bzw. Vertragsstaat wegen derselben Tat nicht verfolgt 
werden, sofern die Sanktion bereits vollstreckt worden ist, 
gerade vollstreckt wird oder nach dem Recht des Urteils-
staats nicht mehr vollstreckt werden kann.9 Dementspre-
chend ist grundsätzlich eine EU-weite Anerkennung des 
zwischenstaatlichen ne bis in idem eingetreten. Allerdings 
findet sich sowohl im Schengener Durchführungsüberein-
kommen als auch in dem EG-Übereinkommen die Mög-
lichkeit für die Mitgliedstaaten, ein ausländisches Urteil 
nicht anzuerkennen, wenn die Tat, die dem ausländischen 
Urteil zugrunde lag, ganz oder teilweise in seinem eigenen 

Hoheitsgebiet begangen wurde.10 Im letzteren Fall gilt diese 
Ausnahme jedoch wiederum nicht, wenn diese Tat teilweise 
im Hoheitsgebiet des Mitgliedstaats begangen wurde, in 
dem das Urteil ergangen ist. Von diesem Vorbehalt hat 
Deutschland Gebrauch gemacht. Die Charta der Grund-
rechte der Europäischen Union11 enthält zwar auch ein 
unionsweites Verbot der Doppelbestrafung12, bei welchem 
ein solcher Vorbehalt nicht vorgesehen ist. Indessen ist die 
Charta bisher nicht verbindlich und wird es aufgrund des 
vorerst gescheiterten Ratifizierungsprozesses des Vertrags 
über eine Verfassung für Europa13 auch vor Mitte 2007 
nicht werden. Aufgrund des Vorbehalts sind daher für ein 
mögliches forum shopping nur Sachverhalte in Betracht zu 
ziehen, die zumindest auch in dem entsprechenden Mit-
gliedstaat begangen wurden. Besonders relevant sind hier 
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neben Zolldelikten Fälle des Umsatzsteuerkarussells. System-
immanent ist hierbei die Tatbegehung in mehreren Mit-
gliedstaaten, weshalb es sich anbietet, auf eine rechtskräf-
tige Aburteilung in dem Staat hinzuwirken, in dem die 
niedrigste Strafe zu erwarten ist.

2. Voraussetzungen derselben Tat und einer 
rechtskräftigen Aburteilung

Die Auslegung des Begriffs des idem ist in den Abkommen 
nicht näher spezifiziert. Entsprechend ist umstritten, ob für 
die Frage, ob es sich um dieselbe Tat handelt, auf den Lebens-
sachverhalt oder den Rechtsverstoß abzustellen ist. Unter-
schiede können sich zum Beispiel bei Sachverhalten ergeben, 
in denen der eine Staat an die Ausfuhr einer Ware Sanktio-
nen knüpft, während der andere Staat bei demselben Sach-
verhalt eine Verletzung seiner importbezogenen Regelungen 
bestraft.14 Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) hat in einer älteren Entscheidung15 nicht auf die 
Handlung, sondern auf die verwirklichten Tatbestände ab-
gestellt. Indessen ist nach deutscher Rechtsprechung auf 
den Lebenssachverhalt abzustellen und lediglich bei Dauer-
delikten eine Korrektur vorzunehmen. Dementsprechend 
würde in dem genannten Beispiel einer Anwendung des 
Doppelbestrafungsverbots nichts im Wege stehen, da das 
Verschaffen über die Grenze in der Regel einen einheit-
lichen Lebenssachverhalt darstellt.

Hat ein Mitglied- bzw. Vertragstaat ein Verfahren über 
diesen Sachverhalt beendet, stellt sich die Frage, ob diese 
Maßnahme eine „rechtskräftige Aburteilung“ im Sinne des 
Abkommens darstellt. In Frage kommen hier gerichtliche 
Verurteilungen oder Freisprüche ebenso wie staatsanwalt-
schaftliche oder behördliche Entscheidungen mit verfah-
rensbeendender Wirkung. Zuständig für die – europarecht-
lich autonome – Auslegung des Abkommensbegriffs ist nach 
dem EU-Vertrag i.  V.  m. dem EuGH-Gesetz16 der EuGH17; 
gleichwohl ist die Tendenz zu beobachten, daß die nationa-
len Gerichte eine eigene Auslegung dem an sich gebotenen 
Vorlageverfahren vorziehen.18 So hat der BGH19 bezüglich 
eines Verfahrens, das durch eine belgische Behörde mit 
einem verwaltungsrechtlichen Vergleich (administrativer 
transactie) beendet wurde, einen Strafklageverbrauch ver-
neint, da diese Wirkung nur gerichtlichen Entscheidungen 
zukomme. Obwohl die „transactie“ wie ein Urteil dazu 
führt, daß der öffentliche Strafanspruch erlischt, hat sie 
nicht denselben prozessualen Wert wie ein Urteil, da sie 
beispielsweise nicht bei einer weiteren Verurteilung dersel-
ben Person strafschärfend berücksichtigt werden kann, und 
der Staatsanwaltschaft die Möglichkeit offensteht, denselben 
Lebenssachverhalt wegen anderer Straftaten (z.  B. gleich-
zeitig mit dem Zolldelikt verwirklichte Urkunden delikte) 
anzuklagen.20

Allerdings wurde in einer weiteren Entscheidung 21 aus-
drücklich offengelassen, ob solch einem Vergleich nicht 
dann doch strafklageverbrauchende Wirkung zukommen 
könne, wenn eine mit der Strafverfolgungsbehörde verein-
barte Sanktion in ihrer Wirkung einer gerichtlichen Maß-
nahme gleichkommt. Entsprechend hat nun auch der 
EuGH 22 entschieden, wonach auch Einstellungsverfügun-
gen der Staatsanwaltschaft ohne Mitwirkung des Beschul-
digten (hier eine transactie nach niederländischem Recht) 
unter den Begriff der rechtskräftigen Aburteilung zu subsu-
mieren sind. Auch bezüglich einer Verfahrenseinstellung 
mangels Beweisen nach französischem Recht (ordonnance de 
non-lieu) hat der BGH in einem weiteren Urteil23 die straf-
klageverbrauchende Wirkung nicht zuerkannt, da diese 
Entscheidung schon nach französischem Recht das Verfah-
ren nicht abgeschlossen habe. Darüber hinaus entspräche 
sie dem deutschen Zwischenverfahren, nicht jedoch dem 
Hauptverfahren. Zumindest bei einem ausländischen Frei-
spruch jedoch findet der Grundsatz ne bis in idem unstrei-
tig Anwendung.24 

3. Bedeutung im Steuerstrafrecht

Der deutsche Steuerhinterziehungstatbestand wurde durch 
das EG-Finanzschutzgesetz 25 erweitert und erstreckt die 
deutsche Strafgewalt u.  a. auf Hinterziehung von Einfuhr- 
oder Ausfuhrabgaben, harmonisierten Verbrauchsteuern 
sowie Umsatzsteuern, die von einem anderen Mitgliedstaat 
der EG verwaltet werden.26 Damit öffnet sich der Strafan-
spruch auch für gemeinschaftsweite Umsatzsteuerdelikte.27 
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Dies gilt darüber hinaus auch für Eingangssteuerhinterzie-
hungen zu Lasten von Drittstaaten.28 Der Grund für diese 
Regelungen ist darin zu sehen, daß es sich bei den von den 
EG-Mitgliedstaaten verwalteten Abgaben um eigene Ein-
nahmen der EG handelt, deren Verkürzung letztlich auch 
den deutschen Steuerzahler schädigt.29 Typische Begehungs-
form ist dabei die Ausstellung unrichtiger Ursprungszeug-
nisse oder anderer unrichtiger Verzollungsunterlagen durch 
deutsche Exporteure. Darin kann eine Beihilfe zur Hinter-
ziehung ausländischer Eingangsabgaben durch den auslän-
dischen Abnehmer der Waren sowie im Falle der Gutgläu-
bigkeit des Warenempfängers eine Steuerhinterziehung des 
deutschen Exporteurs in mittelbarer Täterschaft liegen.30 In 
diesen Konstellationen ist es denkbar, daß sich ein Täter 
den Strafverfolgungsorganen eines Mitgliedstaates stellt, um 
in einem anderen Staat nicht mehr verfolgt zu werden.31 
Insbesondere einer endgültigen Verfahrenseinstellung durch 
die Staatsanwaltschaft  32 oder seitens der  Finanzbehörden 
kommt dabei besondere Bedeutung im Steuerstrafverfahren 
zu. Soweit die Finanzbehörden selbständig das Ermittlungs-
verfahren führen33, können sie im Einzelfall das Verfahren 
auch ohne Mitwirkung der Staatsanwaltschaft einstellen. 
Dieselbe Möglichkeit besteht auch im Steuerordnungswid-
rigkeitenrecht.34

4. Zusammenfassung und Ausblick

Eine gezielte Aufdeckung eines Hinterziehungstatbestands 
an die Ermittlungsbehörden in einem anderen Mitglied-
staat kann, sofern dort zumindest auch die Tat begangen 
wurde, zu einem Strafklageverbrauch in Deutschland führen 
und ist daher aus anwaltlicher Seite in Betracht zu ziehen, 
sofern aufgrund der Praxis des jeweiligen Staats mit einer 
milderen Bestrafung zu rechnen ist. Der EU-Kommission ist 
das Problem bekannt35, jedoch ist die von ihr vorgeschlagene 
Lösung, durch klare Anknüpfungsregeln36 von vornherein 

jede Tat nur der Strafgewalt eines Mitgliedstaats zuzufüh-
ren, bislang nicht konsensfähig. Auch die Zusammenarbeit 
der Strafverfolgungsbehörden (z.  B. im Rahmen von EURO-
JUST 37) ist bisher nicht derart koordiniert, daß die Auf-
deckung der jeweiligen Erkenntnisse an den anderen Mit-
gliedstaat zu befürchten wäre. Die weitere Entwicklung in 
diesem Bereich ist jedoch zu beobachten. Die gegenseitige 
Anerkennung von verfahrenseinstellenden Entscheidungen 
ist im Hinblick auf die Beschleunigung des Strafverfah-
rens38 sowie die Freizügigkeit und Integration innerhalb 
der EU zu begrüßen. Eine Absprache mit der Staatsanwalt-
schaft und gegebenenfalls mit dem Gericht, das Verfahren 
gegen Auflagen einzustellen, muß daher auch in den ande-
ren Mitgliedstaaten verbindlich anerkannt werden. Gerade 
bei Umsatzsteuer(-karussell-)Delikten sollte der Steueran-
walt daher die Chance ergreifen, bei drohender Aufdeckung 
eines Deliktes in einem Mitgliedstaat mit hoher Strafandro-
hung auf eine verfahrensbeendende Absprache in einem 
anderen beteiligten Mitgliedstaat hinzuwirken.
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